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RS OGH 1979/9/12 3Ob108/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.09.1979

Norm

EO §14

EO §74

Rechtssatz

Der betreibende Gläubiger hat nur Anspruch auf Zuerkennung von Verbindungsgebühren, wenn er statt einer

Verbindung mehrerer Exekutionsanträge in kürzerer zeitlicher Folge abgesonderte Exekutionsanträge einbringt, es sei

denn, daß ihm die Verbindung trotz Anwendung gehöriger Sorgfalt unmöglich oder daß eine Verbindung untunlich

war.
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